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Hörsteiner Str. 28
63801 Kleinostheim

Tel. 0 60 27 / 86 44
www.reinfurth-parkett.de

Parkett und Dielen sind ...
5 wirklich gute Gründe, sich für einen Holzboden zu entscheiden!

... zeitlos schön – denn ein Holzboden wird mit Alter und Gebrauch nur noch schöner.
... behaglich – ein Holzboden verbreitet in jedem Raum Wärme und Behaglichkeit.

... gesund – ein Holzboden wirkt sich positiv auf das Wohnklima aus.
... einzigartig – ein Holzboden ist immer ein Unikat

... vielfältig – die Vielfalt an Größen, Holzarten und Farbtönen passt zu jedem Einrichtungsstil

Besuchen Sie uns in unserer Ausstellung 
und überzeugen Sie sich von der Vielfalt der Holzböden. 

Natürlich finden Sie bei uns auch Designböden, Teppichböden und Laminatböden.

Oberboden gesiebt
Rindenmulch · Zierkies

Fertigbeton
Für Heimwerker auch Kleinmengen

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

GmbH

Büro: An der Koppel 3
63755 Alzenau-Hörstein
Tel. 06023/1349
Fax 06023/31232

Kieswerk: Industriegebiet 
Alzenau Süd

Tel. 06188/6085
Fax 06188/990097

SAND – KIES – BAUSTOFFE

service@volz-und-herbert.de · www.volz-und-herbert.de

Neue Energieeinsparverordnung (EnEV): So vermeiden Eigentümer Bußgelder!

Geschäftsleitung
Jürgen Breunig 
und Immobilien-
beraterin 
Verena Lehmann

Die EnEV 2014 ist Nachfolger der
EnEV 2009 und gilt bereits seit
dem 01.05.2014. Da diese jedoch
von vielen Immobilienbesitzern
nicht einheitlich umgesetzt
wurde, werden seit 01.05.2015
Bußgelder und Abmahnungen
verhängt. Diese betreffen in er-
ster Linie das Nichtvorhanden-
sein eines Energieausweises
sowie fehlende oder fälschliche
Angaben im Energieausweis
selbst. Die Energieausweispflicht
bei Neuvermietung oder Verkauf
von Wohngebäuden und Nicht-
wohngebäuden besteht seit
2009. Ausgenommen sind Bau-
denkmäler, denkmalgeschützte
Gebäude, Stallungen, Ferienhäu-
ser oder Immobilien mit einer
Gesamtnutzfläche von weniger
als 50 m².
Exkurs Energieausweis: 
Grundsätzlich unterscheidet
man beim Energieausweis zwi-
schen einem Verbrauchs- und
einem Bedarfausweis. Bei Wohn-
gebäuden, deren Bauantrag vor
November 1977 genehmigt wur -
de, ist nur ein Energiebedarfs-
ausweis zulässig. Dieser besitzt
gegenüber dem Verbrauchsaus-
weis eine höhere Aussagekraft
und auch Akzeptanz, da er Gege-
benheiten wie erneuerte Fenster
oder eine nachträgliche Däm-
mung berücksichtigt. Der Ener-
gieverbrauchsausweis ist die
preisgünstigere Variante und be-
zieht sich lediglich auf die Ver-
brauchswerte von Heizung,
Wasser und Strom von drei zu-
sammenhängenden Jahren (vor-
ausgesetzt die Immobilie war zu
90 % bewohnt). 
Bei Nichtwohngebäuden ist so-
wohl ein Bedarfs- als auch ein
Verbrauchsausweis zulässig, un-
abhängig vom Baujahr. Zusätz-
lich muss neuerdings der
Energieausweis in öffentlichen
Gebäuden (wie Schulen, Rat-
haus, Krankenhäusern) mit mehr
als 500 m² Nutzfläche ausge-
hängt werden, ab Juli 2015 gilt
dies schon ab 250 m² Nutzfläche.
Auch bei nicht behördlich ge-
nutzten Gebäuden mit starkem
Publikumsverkehr wie Banken
oder Hotels, bei denen der Ener-

gieausweis bereits vorliegt, sind
von der Aushängpflicht betroffen. 
Unsere Expertenmeinung: 
Die neue EnEV soll grundsätzlich
vor allem einem potentiellen
Kauf- und/oder Mietinteressen-
ten Aufschluss über die Energie-
effizienz einer Immobilie liefern.
Fraglich ist hier jedoch, ob der
Interessent den Energieausweis
aufgrund der Komplexität über-
haupt einschätzen bzw. lesen
kann. Erschwerend kommt
hinzu, dass das Bandtacho der
neuen Ausweise ab 2014 lediglich

bis 250 kWh/m*a reicht, Energie-
ausweise vor 2014 hingegen
haben keine Einteilung in Ener-
gieeffizienzklassen sowie einen
Bandtacho bis 350 kWh/m*a. Au-
tomatisch werden dadurch alle
Immobilien in den neuen Ener-
gieausweisen schlechter gestellt
als zuvor, zumal in Deutschland
bei Bestandsimmobilien der
durchschnittliche Endenergiebe-
darfswert bei 250 kWh/m*a liegt.
Auch die neuen Anforderungen
im Neubaubereich sind proble-
matisch, denn 25 % Erhöhung

der energetischen Maßnahmen
bedeutet im Umkehrschluss eine
höhere Bausumme und dem-
nach eine Reduzierung von Neu-
bauvorhaben. Von Vorteil ist
hingegen der Hinweis im Ener-
gieausweis auf anstehende Mo-
dernisierungsempfehlungen, so
kann z. B. ein Käufer abschätzen
welche Maßnahmen zukünftig
ergriffen werden müssen oder
bereits durch den Eigentümer
umgesetzt wurden. Für Mieter
mit ähnlichem Nutzerverhalten
wie die Vormieter gibt beispiels-

weise ein Energieverbrauchsaus-
weis Aufschluss über den
tatsächlichen zukünftigen Ener-
gieverbrauch.
Unser Tipp: Vorsicht bei Lockan-
geboten im Internet, die Ihnen
einen Ausweis für weniger als 40
€ anbieten. Diese sind meist
nicht professionell und gesetzes-
konform. Der Energieausweis
darf von Architekten, Energiebe-
ratern, Bauingenieuren, Schorn-
steinfegern oder spezialisierten
Dienstleistern ausgestellt werden.
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